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GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
HAUPT- UND FINANZAUS-
SCHUSS 

 

 
29.02.2024 

 
B E K A N N T M A C H U N G 

 
zur 21. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am Mittwoch, 13.03.2024, 20:00 Uhr, 
in den Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Eppertshausen, Franz-Gruber-Platz 14, 64859 

Eppertshausen  
 

 
Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung 

 
Nr. TOP Vorl.-Nr. 

 

1. Mitteilung der Verwaltung 
2. 1001-001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit 

hier: 4. Änderung der Hauptsatzung 
3. 2001-010: Finanzverwaltung und Controlling 

hier: Quartalsbericht IV/2023 
4. 2001-010 Finanzen und Controlling 

Hier: Haushaltsplan 2024 – Bericht nach Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO 
5. 2001-010 Finanzen und Controlling 

Hier: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Eppertshausen für das Haus-
haltsjahr 2024; Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht d. Landkreises Darmstadt-
Dieburg vom 21.02.2024 

6. 3003-010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Baugebiet „Am Abteiwald“ 
Hier: Kostenübersicht zum 31.12.2023 

7. 3004-001 Bau- und Grundstücksordnung 
Hier: Neufassung der Stellplatzsatzung 

8. Verschiedenes 
 
Eppertshausen, 29.02.2024 
 
 
Michael Crößmann 
Ausschussvorsitzender       
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Unterbringung von Geflüchteten  

Ihr Zeichen/Schreiben vom 

  

Unser Zeichen 

103-sh 

Datum 

05.03.2024 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Helfmann, 

 

nach unserem letzten Schreiben vom November des vergangenen Jahres, 

möchten wir Sie heute über die aktuelle Situation informieren. 

 

Vielen Dank für Ihre Angebote und Anstrengungen zur Unterbringung von 

Geflüchteten, die über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. 

Mittlerweile konnten einige Menschen von Ihnen in Wohnungen in den 

Städten und Gemeinden untergebracht werden und verschiedene Angebote 

werden im Laufe des 1. Quartals 2024 noch realisiert werden.  

 

Die Neuzuweisungen haben sich seit dem 4. Quartal verringert und das 

Regierungspräsidium Darmstadt hat die Prognose für das 1. Quartal noch 

einmal auf 22 Personen wöchentlich abgesenkt. Allerdings wurde dem 

Landkreis Darmstadt-Dieburg auch mitgeteilt, dass davon auszugehen ist, 

dass die Zahlen im Laufe des Jahres wieder ansteigen werden. Aufgrund der 

derzeit niedrigen Zuweisungszahlen wird es dem Landkreis gelingen im 2. 

Quartal die Notunterkunft in Pfungstadt zu schließen und damit zu einer 

erheblichen Kostenabsenkung beizutragen. 

 

Auch, wenn die Zahl der Neuzuweisungen sinkt, hat dies keine Auswirkungen 

auf die Zahl der Personen, die mit einer Aufenthaltserlaubnis in 

Gemeinschaftsunterkünften wohnen, obwohl sie dort nicht mehr wohnen 

dürfen. Im Gegenteil, ihre Zahl ist gestiegen. Mit Stand 1. Februar dieses 

Jahres waren es 2053 Personen, davon 906 Personen aus der Ukraine. Damit 

wird deutlich, dass es weiterhin einer gemeinsamen Anstrengung bedarf, 

diese Menschen mit Wohnraum zu versorgen.  

 

Gemeinde Eppertshausen 
Herr Bürgermeister Carsten Helfmann 
Franz-Gruber-Platz 14 

64859 Eppertshausen 

http://www.ladadi.de/


Kreisausschuss des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 

Bisher ist es in fünf Städten und Gemeinden leider gar nicht gelungen Angebote für diese 

Personengruppe zu akquirieren. In allen anderen Kommunen konnten insgesamt 68 Personen 

entweder einen Mietvertrag mit einem Vermieter, einen Untermietvertrag mit der Kommune 

abschließen oder wurden im Rahmen der Obdachlosenunterbringung in eine Unterkunft eingewiesen. 

Weitere fünf Städte und Gemeinden haben aufgrund entsprechend hoher Flüchtlingszahlen in ihrer 

Kommune derzeit keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Wir möchten an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass es bei einer Einweisung im Rahmen der Obdachlosenunterbringung für die 

Kostenabrechnung einer Gebührensatzung bedarf, die nach KAG kostendeckend berechnet werden 

und durch die jeweiligen Parlamente beschlossen sein muss. 

 

In den Gesprächen im vergangenen Jahr hatten wir uns auf eine solidarische Verteilung geeinigt und 

dass zunächst die Ukrainerinnen und Ukrainer in GU mit Wohnraum versorgt werden sollten, da hier 

die Einschätzung besteht, dass es bei potentiellen Vermietern eher die Bereitschaft gibt an diese 

Personengruppe zu vermieten. Aus diesem Grund haben wir in der Berechnung des Aufnahmesolls 

diese Personen als gemeinsames Unterbringungskontingent zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der 

Aufnahmequote haben wir neben der Einwohnerzahl und den Geflüchteten (unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus), die in einer GU untergebracht sind auch – wie vereinbart - noch folgende 

Personengruppen berücksichtigt: 

 

- privatwohnende Ukrainer*innen (sofern sie sich im Leistungsbezug des SGB II befinden)  

- Personen, die von den Kommunen nach dem 01.11.2023 untergebracht wurden 

- Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, die privat wohnen 

- 50 % der unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen 

 

Derzeit besteht in Eppertshausen kein Handlungsbedarf zur Unterbringung weiterer Geflüchteter.  

 

Abschließend möchten wir Sie um Unterstützung bei der Vermittlung von erschlossenen Flächen in 

Ihren Kommunen bitten. Wir erhalten immer wieder Anfragen von Investoren, die modulare, 

wohnungsähnliche Bauvorhaben realisieren möchten, hierfür benötigen wir erschlossenen Flächen, die 

entsprechende Vorhaben ermöglichen. 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Sabine Hahn 

Büro der Sozial- und Jugenddezernentin 

Landkreis Darmstadt-Dieburg



Berechnung Kreis- und Schumumlage für das Jahr 2024 GVO-HuFA-GV 21.03.2024

Kreisumlagegrundlage: 10.434.410,00 gemäß Schreiben des HFM vom 27.02.2024

Haushaltsplan 2024 mit der im November 2023 für das Jahr 2024 gültigen Kreisumlagengrundlage

Kreisumlage 36,58% 3.800.310,00 € 

Schulumlage 22,33% 2.319.872,00 € 

58,91% 6.120.182,00 € 

Beschluss Kreishaushalt am 18.03.2024

Kreisumlage 37,768% 3.940.867,97 € 

Schulumlage 21,142% 2.206.042,96 € 

58,91% 6.146.910,93 € 

Differenz zum beschlossenen Haushalt der Gemeinde Eppertshausen

Kreisumlage 140.557,97 €    

Schulumlage 113.829,04 €-    

26.728,93 €      

Gemäß E-Mail vom 06.03.2024 ist in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises Darmstadt-Dieburg von folgenden Hebesätzen auszugehen:

Kreis- und Schulumlage 2025 58,91%

Kreis- und Schulumlage 2026 58,91%

Kreis- und Schulumlage 2027 58,91%

f.d.R. Carsten Helfmann

Stand 07.03.2024
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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1205/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich I 
Hauptamt 
 
Sachbearbeiter/in: Melanie Hartig 
  
Telefon: 06071/3009-11 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 01.03.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.03.2024 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss  13.03.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung  21.03.2024 beschließend 

 
TOP 1001-001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit 

hier: 4. Änderung der Hauptsatzung 
 

 
 
Sachverhalt 

 
 
Gemäß der Mustersatzung des HSGB wurden folgende Änderungen in der Hauptsatzung der Ge-
meinde Eppertshausen vorgenommen:  
 
Im § 1 Absatz 5 wurde ergänzt, dass Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten und Kredit-
bedingungen an den Gemeindevorstand übertragen werden.  
 
In § 2 Abs. 2 wird erklärt, dass sich bei den Ausschüssen die Zusammensetzung der Mitglieder 
nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergibt.  
 
Weiterhin wurde in § 6 Absatz 1 Satz 1 das Wort „öffentlich“ ergänzt.  
 
Für die Veröffentlichung von Entwürfen der Bauleitpläne ist eine wichtige Änderung in der Haupt-
satzung vorzunehmen. Aus diesem Grund wurde der § 6 der Hauptsatzung in den Absätzen 5 und 
6 ergänzt. Diese beinhalten die Regelungen zur Dauer und Art der Veröffentlichungen von Entwür-
fen der Bauleitpläne.  
Der ehemalige Absatz 5 ist zu Absatz 6 geworden und der Absatz 6 zu Absatz 7.  
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung wird gemäß der beigefügten Anlage beschlossen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
1. Hauptsatzung 4. Änderung 2024 Synopse 
2. Hauptsatzung 4. Änderung 2024 - Veröffentlichung 
 
 



 

 

HAUPTSATZUNG 
der Gemeinde Eppertshausen 

 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Eppertshausen am 21.03.2024 folgende 4. Änderung zu der 
Hauptsatzung vom 08.09.2016 beschlossen: 

 

§ 1 

Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben an den Gemeinde- 
vorstand 

 
(1) Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das 

oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und 
überwacht die gesamte Verwaltung. 

 
(2) Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan 

ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Hiervon 
unberührt bleiben die Regelungen über die Zuständigkeiten der gemeindlichen 
Organe. 

 
(3) Die Gemeindevertretung überträgt dem Gemeindevorstand gem. § 50 Abs. 1 

HGO die Entscheidung über folgende Angelegenheiten: 
 
1. Verfahren zur vereinfachten Umlegung nach §§ 80 ff. Baugesetzbuch (BauGB), 

soweit sie eine Veräußerung von 200 qm oder einen Wert von EURO 25.000 nicht 
übersteigt, 

2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach 
§ 130 Abs. 2 BauGB, 

3. Erwerb, Tausch, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken bzw. die 
Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von EURO 
25.000 im Einzelfall, 

4. Entscheidungen, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht bis 
zu einem Betrag von EURO 25.000 im Einzelfall, 

5. Entscheidungen über den Abschluss sowie die Rückabwicklung von 
Erbbaurechtsverträgen bis zum einem Gesamterbbaurechtszins von EURO 
25.000 (Höhe des jährlichen Erbbauzinses x Gesamtlaufzeit des Vertrages) im 
Einzelfall, 

6. Veräußerung und Belastung von Erbbaurechten bis zu einem Betrag von 
EURO 25.000 im Einzelfall, 

7. Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure bis zu einem 
Betrag von EURO 100.000 im Einzelfall, 

8. Entscheidungen über den Abschluss von Werkverträgen und über gemeindliche 
Baumaßnahmen bis zu einem Betrag von EURO 1.000.000 im Einzelfall, 



9. Entscheidungen über den Abschluss von sonstigen schuldrechtlichen Verträgen 
bis zu einer Gesamtvertragssumme von EURO 500.000 (jährliche Vertragssumme 
x Vertragslaufzeit) im Einzelfall, 

10. Entscheidungen über Stundung, Zahlungsaufschub und Ratenzahlung, 
11. Erlass und Niederschlagungen von Ansprüchen im Einzelfall bis EURO 10.000, 
12. Entscheidungen über die Annahme von Schenkungen, Spenden und die 

Durchführung von Sponsoringmaßnahmen bis zu einem Wert der Zuwendung von 
5.000 EURO im Einzelfall, 

13. Entscheidungen über Verpachtung und Vermietung, soweit der monatliche 
Pacht-/Mietzins den Betrag von EURO 2.000 nicht übersteigt. 
 

(4) Das Recht der Gemeindevertretung, gem. § 50 Abs. 1 HGO die Entscheidung 
über weitere Angelegenheiten durch Satzung oder Beschluss auf den 
Gemeindevorstand zu übertragen, bleibt von den Bestimmungen in Abs. 3 
unberührt. 
 

(4)(5) Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung über die Aufnahme von 
Krediten und Kreditbedingungen gem. § 103 Abs. 1 HGO an den 
Gemeindevorstand 
 

 

§ 2 
Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse 

 

(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende 
Ausschüsse: 
 

1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
3. Sozial-, Sport-, Kultur-, Jugend- und Seniorenausschuss 

 
(2) Die Ausschüsse haben 6 Mitglieder und setzen sich nach dem Stärkeverhältnis 

der Fraktionen (Bennenungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 HGO) zusammen. 

(2) . 
 
 
 

§ 3 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung wird auf 23 festgelegt. 

 
(2) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer 

Mitte eine oder einen Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter wird auf 3 
festgelegt. 

 

§ 4 
Gemeindevorstand 

 



(1) Der Gemeindevorstand besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder 
dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten. 

 
(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt 6. 
 
 
 

§ 5 
Film- und Tonaufnahmen 

 
In öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung/Ausschüsse sind Film- und 
Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung oder der 
Übertragung im Internet zulässig. Die Film- und Tonaufnahmen sind der oder dem 
Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung anzuzeigen. Die Medienvertreterin oder der 
Medienvertreter hat auf Verlangen der oder des Vorsitzenden einen Nachweis über 
ihre oder seine Berechtigung zu führen. 
 
 

§ 6 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach dem 

Kommunalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahlgesetzes 
ergangenen Rechtsverordnungen sowie anderer Gegenstände, deren 
öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden mit Abdruck in dem 
Eppertshausener Anzeigeblatt im Sinne von § 1 Abs. 1 BekanntmachungsVO 
öffentlich bekannt gemacht. 
Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut bekannt zu machen. Gesetzlich 
vorgeschriebene Genehmigungen sind zugleich mit der Satzung öffentlich 
bekannt zu machen. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages vollendet, an dem 
das Eppertshausener Anzeigeblatt den bekannt zu machenden Text enthält. 

 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die Ladungen zu den Sitzungen der 
Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse durch Aushang im 
Bekanntmachungskasten am Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14, öffentlich 
bekannt gemacht. 
Der Bekanntmachungskasten ist so einzurichten, dass er der Öffentlichkeit 
jederzeit zugänglich ist. Auf den bekannt zu machenden Schriftstücken ist zu 
vermerken, von wann bis wann ausgehängt wird; auf den bekannt gemachten 
Schriftstücken sind Ort und Zeitpunkt des Aushanges und der Zeitpunkt der 
Abnahme unterschriftlich zu bescheinigen. 
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des ersten Tages ihres 
Aushanges an dem dafür bestimmten Bekanntmachungskasten vollendet. Der 
Tag des Aushanges und der Tag der Abnahme zählen bei dieser Frist nicht mit. 
Die bekannt zu machenden Schriftstücke dürfen frühestens am Tage nach 
der Sitzung abgenommen werden. 

 
(3) Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen treten 

am Tage nach Vollendung der Bekanntmachung in Kraft, sofern sie selbst 
keinen anderen Zeitpunkt bestimmen. 



 
 
(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und 

Erläuterungen bekannt zu machen, so werden sie abweichend von Abs. 1 für 
die Dauer von 7 Arbeitstagen, wenn gesetzlich nicht ein anderer Zeitraum 
vorgeschrieben ist, während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung in 
Eppertshausen, Franz-Gruber-Platz 14, zur Einsicht für jede Person 
ausgelegt. Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der 
Auslegung werden spätestens am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 
öffentlich bekannt gemacht. Gleiches gilt, wenn eine Rechtsvorschrift 
öffentliche Auslegung vorschreibt und keine besonderen Bestimmungen 
enthält. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollendet, 
an dem der Auslegungszeitraum endet. 
 

(5) Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungspläne oder 
Flächennutzungspläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe der 
Internetseite oder Internetadresse und Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
vor Beginn der Veröffentlichungsfrist öffentlich bekannt zu machen. Diese 
Bekanntmachung muss darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeichnung 
des Entwurfs) benennen. Die Dauer der Veröffentlichung bestimmt sich nach § 
3 Abs. 2 S.1 BauGB. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
 
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden können, 
 

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf 
aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können, 

 
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können 
und 

 
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 BauGB bestehen. 
 

(4) Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB der Inhalt dieser 
Bekanntmachung in das Internet einzustellen; die zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung sind über das zentrale Internetportal des 
Landes zugänglich zu machen 

 
 

(5)(6) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in 
Kraft gesetzt werden, macht die Gemeinde nach Abs. 1 bekannt, dass der 
Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der 
Bauleitplan kann während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung in 
Eppertshausen, Franz-Gruber-Platz 14, eingesehen werden, worauf in der 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe der Dienststunden (Tageszeit) 
und des Auslegungsortes (Gebäude und Raum) hinzuweisen ist. In der 
Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer der Auslegung 
zeitlich nicht begrenzt ist. Die Gemeinde hält Bauleitplan, Begründung und 



die zusammenfassende Erklärung nach § 6a Abs 5 bzw.bzw.  § 10a Abs 4 
BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur Einsicht für jede Person 
bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft. Mit der 
Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. Wirksame Bauleitpläne sollen mit 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ergänzend auch in 
das Internet eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes 
zugänglich gemacht werden. 

 
Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechtsgrundlage 
auf § 10 Abs. 3 BauGB verweist. 

 
(6)(7) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 und 2 wegen eines 

Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Zufälle nicht angewandt 
werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbesondere durch 
Anschlag oder öffentlichen Ausruf. 
In diesen Fällen wird die Bekanntmachung, sofern sie nicht durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist, in der Form der Abs. 1 und 2 unverzüglich 
nachgeholt. 

 
 

§ 7 
Ehrenbürgerrechte, Ehrenbezeichnung 

 
(1) Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders verdient gemacht 

haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. 
 
 
(2) Personen, die als Mitglieder der Gemeindevertretung, Ehrenbeamtinnen oder 

Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte insgesamt 
mindestens 20 Jahre ein Mandat oder Amt in der Gemeinde ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten: 
 
- Vorsitzende oder Vorsitzender der Gemeindevertretung 

 = Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender der Gemeindevertretung 
 

- Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter 
= Ehrengemeindevertreterin oder Ehrengemeindevertreter 

 
- Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
= Ehrenbürgermeisterin oder Ehrenbürgermeister 

 
- Beigeordnete oder Beigeordneter 
= Ehrenbeigeordnete oder Ehrenbeigeordneter 

 
- Sonstige Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte 
= eine die ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem 
   Zusatz "Ehren-" 

 
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend 
ausgeübten Funktion richten. 

 



(3) Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung sollen in feierlicher Form in 
einer Sitzung der Gemeindevertretung verliehen werden. Den Geehrten ist 
eine Urkunde über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts oder der 
Ehrenbezeichnung auszuhändigen. 

 
(4) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung 

wegen unwürdigen Verhaltens entziehen. 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen 
Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Eppertshausen, den 21.03.2024 

 

Siegel 
_________________________________ 
 

Helfmann, Bürgermeister  



 

 

4. Änderung der HAUPTSATZUNG 
der Gemeinde Eppertshausen 

 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Eppertshausen am 21.03.2024 folgende 4. Änderung zu der 
Hauptsatzung vom 08.09.2016 beschlossen: 

 

Artikel I 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Eppertshausen wird wie folgt geändert:   
 
§1 Abs. 5 wird wie folgt neu hinzugefügt:  
Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten 
und Kreditbedingungen gem. § 103 Abs. 1 HGO an den Gemeindevorstand.  
 
§ 2 Absatz wird wie folgt neu gefasst:  
„Die Ausschüsse haben 6 Mitglieder und setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen (Bennenungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 HGO) zusammen.“ 
 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  
„Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach dem 
Kommunalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahlgesetzes ergangenen 
Rechtsverordnungen sowie anderer Gegenstände, deren öffentliche Bekanntmachung 
erforderlich ist, werden mit Abdruck in dem Eppertshausener Anzeigeblatt im Sinne 
von § 1 Abs. 1 BekanntmachungsVO öffentlich bekannt gemacht.“ 
 
§ 6 Absatz 5 wird wie folgt neu hinzugefügt:  
„Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungspläne oder 
Flächennutzungspläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe der Internetseite oder 
Internetadresse und Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, vor Beginn der 
Veröffentlichungsfrist öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung muss 
darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeichnung des Entwurfs) benennen. Die 
Dauer der Veröffentlichung bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 S.1 BauGB. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben 

werden können, 
 
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber 

auch auf anderem Weg abgegeben werden können, 
 
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und 
 



4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB bestehen. 

Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB der Inhalt dieser 
Bekanntmachung in das Internet einzustellen; die zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung sind über das zentrale Internetportal des Landes 
zugänglich zu machen.“ 
 
Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6 und der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7.  
 
§ 6 Absatz 6 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:  
„Die Gemeinde hält Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung nach § 6a bzw. § 10a BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung 
zur Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft.“ 
 
Der § 6 Absatz 6 wird durch folgenden Satz ergänzt:  
„Wirksame Bauleitpläne sollen mit der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt und über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden.“ 

 
 

Artikel II   
 
Die übrigen Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Eppertshausen werden 
nicht geändert.  
 

Artikel III 
 
Die 4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Eppertshausen tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen 
Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Eppertshausen, den 21.03.2024 

 

Siegel 
_________________________________ 
 

Helfmann, Bürgermeister  



 

 Seite 1 von 1 

 
Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1197/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich II 
Finanzen 
 
Sachbearbeiter/in: Alexandra Bader 
  
Telefon: 06071/3009-20 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 26.02.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.03.2024 zur Kenntnis 
Haupt- und Finanzausschuss  13.03.2024 zur Kenntnis 
Gemeindevertretung  21.03.2024 zur Kenntnis 

 
TOP 2001-010: Finanzverwaltung und Controlling 

hier: Quartalsbericht IV/2023 
 

 
 
Sachverhalt 

 
Im Rahmen der Berichtspflicht gemäß § 28 GemHVO legt die Verwaltung den beiliegenden Bericht 
(Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023) über den Stand des Haushaltsvollzugs vor. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Quartalsbericht IV/2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
1. Quartalsbericht 4 2023 
 
 





























 

 Seite 1 von 2 

 
Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1193/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich II 
Finanzen 
 
Sachbearbeiter/in: Anne Hermann 
  
Telefon: 06071/3009-24 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 23.02.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.03.2024 zur Kenntnis 
Haupt- und Finanzausschuss  13.03.2024 zur Kenntnis 
Gemeindevertretung  21.03.2024 zur Kenntnis 

 
TOP 2001-010 Finanzen und Controlling 

Hier: Haushaltsplan 2024 – Bericht nach Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 
HGO 

 
 
 
Sachverhalt 

 
Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung nicht ausgeglichen (nach §92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO). 
Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt jedoch gemäß Finanzplanungserlass des HMdIS, da die 
Gemeinde über ausreichend ungebundene Liquidität verfügt. 
Die Liquiditätssicherung nach § 106 HGO ist in diesem Fall zu belegen. 
 
Daher hat die Gemeinde gemäß dem Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO bis spätestens 30.04. der Auf-
sichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12 des Vorjahres zu berichten. 
 
Die Gemeindevertretung ist hierüber in Kenntnis zu setzen.  
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Bericht über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2023 wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
- 
 
 
Anlagen 
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Anlage(n): 
1. Muster Ermittlung ungebundene Liquidität 
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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1194/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich II 
Finanzen 
 
Sachbearbeiter/in: Anne Hermann 
  
Telefon: 06071/3009-24 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 23.02.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.03.2024  
Haupt- und Finanzausschuss  13.03.2024  
Gemeindevertretung  21.03.2024  

 
TOP 2001-010 Finanzen und Controlling 

Hier: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Eppertshausen 
für das Haushaltsjahr 2024; Genehmigungsschreiben der Kommunalauf-
sicht d. Landkreises Darmstadt-Dieburg vom 21.02.2024  

 
 
 
Sachverhalt 

 
Gemäß § 97 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wurde die von der Gemeindevertre-
tung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht zu Genehmigung 
vorgelegt. 
 
Mit Schreiben vom 21.02.2024 erfolgte die Genehmigung der Kommunalaufsicht. 
 
Das Schreiben ist der Vorlage als Anhang zur Kenntnisnahme beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Das Schreiben der Kommunalaufsicht vom 21.02.2024 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
keine 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
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1. 2001-010 HH Eppertshausen 2024 Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht 
 
 



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 64276 Darmstadt 

Gemeindevorstand der 

Gemeinde Eppertshausen 

Franz-Gruber-Platz 14 

64859 Eppertshausen 

Haushaltssatzung und -plan der Gemeinde Eppertshausen für das Haus-
haltsjahr 2024; 
Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a Nr. 1 in Verbindung mit 
§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO 

Ihr Bericht vom 1. Februar 2024 sowie elektronische Kommunikation mit Frau 

Bader und Frau Hermann von Ihrer Verwaltung, zuletzt am 14. Februar 2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem oben genannten Bericht, der am 2. Februar 2024 hier eingegangen 

ist, haben Sie mir die am 30. Januar 2024 beschlossene Haushaltssatzung 

nebst dem Haushaltsplan und Antrag auf Erteilung der aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung vorgelegt. Die Erfüllung einer grundlegenden Voraussetzung 
für die Genehmigung, nämlich die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 

und die Unterrichtung der Gemeindevertretung über dessen wesentliche Er-

gebnisse, haben Sie mir nachgewiesen. Auch die nach § 112 Abs. 5 HGO ge-

forderte Unterrichtung der Aufsichtsbehörde ist erfolgt. 

In diesem Jahr plant die Gemeinde erneut mit einem deutlichen Defizit im 

ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.095.311 €. Während der erwartete Fehl-

betrag des Jahres 2023 aufgrund ministerieller Ausnahmeregelungen noch 

mit der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ver-

rechnet werden darf, gilt diese Regelung für das Jahr 2024 nicht mehr. Für den 

Haushaltsausgleich im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO muss die Gemeinde 

daher — wie von der HGO vorgesehen — auf ihre Rücklage aus Überschüssen 

des ordentlichen Ergebnisses zurückgreifen. Mit rund 5,37 Mio. € ist diese 

noch ausreichend gefüllt, so dass nicht nur das Defizit des Jahres 2024 aufge-

fangen werden kann, sondern auch die in den Jahren 2025 bis 2027 geplanten 

Fehlbedarfe, die in Summe 924.993 € betragen. Auch wenn sich die jahresbe-

zogene Unterdeckung nach der aktuellen Planung bis zum Jahr 2027 sukzessi-

ve verringert, weise ich wie im vergangenen Jahr auf den stetigen Verzehr der 

Rücklagen und die damit einhergehende Gefährdung der gemeindlichen 

Landkreis 
Darmstadt-Dieburg 
Zukunft. Regional. Leben. 

Fachbereich 
Kommunalaufsicht, Recht 
Fachgebiet 
Kommunalaufsicht 

Andrea Koch 

:. 06151881-1248 
ig 06151881-1251 
Z kommunalaufsicht@Iadadi.de 

p www.ladadi.de 

Service-Nr.:115 (ohne Vorwahl) 

Ihr Zeichen/Schreiben vom 
2001-010 Ba 
Unser Zeichen 
240.1051901-10 05 ko 

Datum 
21. Februar 2024 

Postanschrift: 
Der Landrat des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg 

64276 Darmstadt 

Dienstgebäude/Hausadresse: 
Kreishaus Dieburg 

Albinistraße 23 
64807 Dieburg 

% 06151881-0 

Fristenbriefkasten: 
Jägertorstraße 207 

64289 Darmstadt 

Sprechzeiten: 

Nach Terminvereinbarung 

Bankverbindung: 

Stadt- u. Kreissparkasse Darmstadt 
BIC HELADERDAS 
IBAN DE47 5085 0150 0000 5490 96 

Sparkasse Dieburg 
BIC HELADEFIDIE 
IBAN DE21 5085 2651 0033 200114 

USt-IdNr. DE111608693 

weiter auf Seite 2 



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Seite 2 des Schreibens vom 21. Februar 2024 

Landkreis 
Darmstadt-Dieburg 
Zukunft. Regional. Leben. 

Handlungsspielräume hin. Mir ist aber auch bewusst, dass die traditionell konservative Haushaltspla-
nung der Gemeinde in der Regel zu einem besseren Ergebnis führt. 

Obwohl die Gemeinde Eppertshausen vergleichsweise geringe Tilgungen für ihre bestehenden Investi-

tionskredite aufbringen muss, gelingt es ihr im laufenden Jahr laut Planung nicht, diese durch selbst 

erwirtschaftete Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu leisten. Die entsprechende Deckungs-

lücke im Finanzhaushalt beträgt 895.220 € und führt dazu, dass dieser Fehlbedarf meiner Genehmi-
gung im Sinne von § 97a Nr. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bedarf. Ich kann sie uneinge-

schränkt erteilen, weil die Gemeinde zum Stichtag 1. Januar 2024 über eine ausreichend hohe (unge-

bundene) Liquidität von rund 11,3 Mio. € verfügt, um den Schuldendienst allemal sicherzustellen. Mein 

Genehmigungsvermerk liegt in zweifacher Ausfertigung bei. Der ausreichende Liquiditätsbestand führt 

zudem dazu, dass — so die Regelungen im diesjährigen Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 — 
auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO verzichtet werden 

kann und das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde vor Erteilung meiner Genehmigung ent-

behrlich ist. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet Eppertshausen ausweislich der mittelfristigen Planung 

wieder Überschüsse im Finanzhaushalt. 

Über den unausgeglichenen Finanzhaushalt hinaus ergeben sich aus der Haushaltssatzung keine wei-

teren genehmigungsbedürftigen Tatbestände, weil weder Investitionskredite noch Verpflichtungser-
mächtigungen oder Liquiditätskredite etatisiert wurden. Die Verabschiedung eines (genehmigungs-

pflichtigen) Haushaltssicherungskonzepts war, wie oben bereits angedeutet, ebenfalls nicht erforder-
lich. 

Die finanzielle Situation der Gemeinde scheint insgesamt solide, was sicherlich auch den früh- und 

rechtzeitig ergriffenen Konsolidierungsbemühungen zu verdanken ist. Auf eine erneute Erhöhung der 

gemeindlichen Realsteuerhebesätze kann somit in diesem Jahr verzichtet werden. Der Gemeinde wird 

es nach der derzeitigen Planung im Übrigen auch gelingen, den nach § 106 Abs. 1 HGO vorgeschrie-

benen Liquiditätspuffer im mittelfristigen Planungszeitraum durchgehend vorzuhalten. 

Weitere, im Wesentlichen formelle Anmerkungen habe ich mit Frau Bader und Frau Hermann von Ihrer 

Verwaltung besprochen. 

Die Haushaltssatzung nebst Genehmigungsvermerk kann nun öffentlich bekannt gemacht und der 

Haushaltsplan öffentlich ausgelegt werden. Einen Nachweis hierüber bitte ich mir im Anschluss daran 
zu übersenden. 

Abschließend habe ich keine Einwände, wenn Sie meine Verfügung der Gemeindevertretung zur 

Kenntnis geben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Koch 

Anlagen 



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Landkreis 
Darmstadt-Dieburg 
Zukunft. Regional. Leben. 

- Kommunalaufsicht - Dieburg, 21. Februar 2024 

Az.: 240.1 051 901-10 05 ko 

Genehmigung 

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Abweichung von den 

Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 

2024 der Gemeinde Eppertshausen. 

Im Auftrag 

Koch 
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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1189/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich III 
Bau- und Umwelt 
 
Sachbearbeiter/in: Jürgen Geist 
  
Telefon: 06071/3009-30 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 22.02.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.03.2024 zur Kenntnis 
Haupt- und Finanzausschuss  13.03.2024 zur Kenntnis 

 
TOP 3003-010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Baugebiet „Am Abteiwald“ 
Hier: Kostenübersicht zum 31.12.2023 

 
 
 
Sachverhalt 

 
Durch die LBBW wurde der Verwaltung die Kostenübersicht für das 4. Quartal 2023 vorgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Kostenübersicht mit Stand zum 31.12.2023 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Erträge aus dem Projektkonto 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
1. 3003-010 Am Abteiwald Abrechnung 31.12.2023 Kontonachweis 
2. 3003-010 Am Abteiwald Abrechnung 31.12.2023 Kostenübersicht 
 
 



Baulanderschließung "Am Abteiwald" in Eppertshausen D 5.6

Gesamtaufwendungen

Aufteilung in Gewerke
Firma Gesamtbeträge

brutto
lt.Rechnungen

Gesamtbeträge
brutto

lt. Konto-Auszug

Straßenbau /
Str.beleuchtung

innerhalb

Straßenbau /
Str.beleuchtung

außerhalb

Kanalisation
innerhalb Trinkwasser Landschaftsbau Sonstige Vertrieb /

Vermarktung Bebauungsplan Baulandumlegung

Unternehmer 1.628.758,13 € 1.628.758,13 € 694.382,36 € 66.104,50 € 614.160,73 € 154.186,88 € 33.986,95 € 900,00 € 10.000,00 € 3.051,63 € 6.479,55 €

Ingenieurbüro 431.389,45 € 430.344,81 € 102.307,66 € 0,00 € 65.755,53 € 0,00 € 8.806,00 € 699,41 € 0,00 € 154.706,64 € 93.315,34 €

Zwischensumme Untern. und Ingenieurbüros 2.060.147,58 € 2.059.102,94 € 796.690,02 € 66.104,50 € 679.916,25 € 154.186,88 € 42.792,95 € 1.599,41 € 10.000,00 € 157.758,27 € 99.794,89 €

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 69.950,94 € 69.950,94 € 10.215,08 € 0,00 € 0,00 € 6.002,15 € 0,00 € 67.024,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zinsen - Gebühren - Kreditzinsen 11.687,54 € 11.687,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.687,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme (ohne Finanzierung) 2.141.786,06 € 2.140.741,42 € 806.905,10 € 66.104,50 € 679.916,25 € 160.189,03 € 42.792,95 € 80.311,34 € 10.000,00 € 157.758,27 € 99.794,89 €

Einnahmen 2.261.391,68 € 2.261.391,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.259.818,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Saldo 29.12.2023 119.605,62 € 120.650,26 € -806.905,10 € -66.104,50 € -679.916,25 € -160.189,03 € -42.792,95 € 2.179.507,11 € -10.000,00 € -157.758,27 € -99.794,89 €

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH

E R S C H L I E S S U N G Baubuch EK - 19615 Kto.-Nr. 143 014 249

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH Gesamtaufwendungen 1



Baulanderschließung "Am Abteiwald" aufgelaufen bis 31.12.2023

Gewerk Gesamt
Ist 

bis 29.12.2023

Plan

(Gesamt - Ist)

1 Planung 527.808,00 € 430.344,81 € 97.463,19 €

2 Erschließung 2.277.741,00 € 1.628.758,13 € 648.982,87 €

3 Honorare pauschal lt. Vertrag bis 31.12.2022 65.000,00 € 55.000,00 € 10.000,00 €

3 Honorare nach Zeitaufwand ab 01.01.2023 - grobe Schätzung 35.000,00 € 14.950,94 € 20.049,06 €

4 Finanzierung (Kto.-Abr. + Verwahrgeld) 27.000,00 € 11.687,54 € 15.312,46 €

2.932.549,00 € 2.140.741,42 € 791.807,58 €

1 Grundstücksverkäufe

Einlage durch die Gemeinde 901.002,20 € 901.002,20 € 0,00 €

Rückerstattung Einlage -900.000,00 € -900.000,00 € 0,00 €

1 Flst. Nr. 737 - Lutherstraße 27 90.331,20 € 90.331,20 € 0,00 €

2 Flst. Nr. 676 - Am Abteiwald 1 131.364,00 € 131.364,00 € 0,00 €

3 Flst. Nr. 724 - Lutherstraße 15 124.488,00 € 124.488,00 € 0,00 €

4 Flst. Nr. 742 - Lutherstraße 37 70.848,00 € 70.848,00 € 0,00 €

5 Flst. Nr. 730 - Lutherstraße 12 117.608,40 € 117.608,40 € 0,00 €

6 Flst. Nr. 709 - Am Abteiwald 17 176.904,00 € 176.904,00 € 0,00 €

7 Flst. Nr. 684 - Am Abteiwald 10 112.366,80 € 112.366,80 € 0,00 €

8 Flst. Nr. 698 - Im Bubenstall 19 110.109,60 € 110.109,60 € 0,00 €

9 Flst. Nr. 746 - Im Failisch 26 143.172,00 € 143.172,00 € 0,00 €

10 Flst. Nr. 683 - Am Abteiwald 8 113.677,20 € 113.677,20 € 0,00 €

11 Flst. Nr. 744 - Lutherstraße 41 94.759,20 € 94.759,20 € 0,00 €

12 Flst. Nr. 675 - Am Abteiwald 5 154.094,40 € 154.094,40 € 0,00 €

13 Flst. Nr. 736 - Lutherstraße 25 103.024,80 € 103.024,80 € 0,00 €

14 Flst. Nr. 712 - Am Abteiwald 11 172.645,20 € 172.645,20 € 0,00 €

15 Flst. Nr. 682 - Am Abteiwald 6 112.741,20 € 112.741,20 € 0,00 €

16 Flst. Nr. 711 - Am Abteiwald 13 147.009,60 € 147.009,60 € 0,00 €

17 Flst. Nr. 725 - Lutherstraße 17 111.585,60 € 111.585,60 € 0,00 €

18 Flst. Nr. 699 - Im Bubenstall 21 147.600,00 € 147.600,00 € 0,00 €

19 Flst. Nr. 716 - Lutherstraße 11 198.000,00 € 198.000,00 € 0,00 €

20 Flst. Nr. 720 - Lutherstraße 3 219.240,00 € 219.240,00 € 0,00 €

21 Flst. Nr. 715 - Lutherstraße 13 178.214,40 € 178.214,40 € 0,00 €

22 Flst. Nr. 719 - Lutherstraße 5 215.280,00 € 215.280,00 € 0,00 €

23 Flst. Nr. 739 - Lutherstraße 31 90.720,00 € 90.720,00 € 0,00 €

24 Flst. Nr. 708 - Am Abteiwald 19 196.887,60 € 196.887,60 € 0,00 €

25 Flst. Nr. 706 - Im Bubenstall 28 213.267,60 € 98.678,28 € 114.589,32 €

26 Flst. Nr. 741 - Lutherstraße 35 82.080,00 € 82.080,00 € 0,00 €

27 Flst. Nr. 713 - Am Abteiwald 9 * 2.046.960,00 € 2.046.960,00 € 0,00 €

Summe Ausgaben



Baulanderschließung "Am Abteiwald" aufgelaufen bis 31.12.2023

Rückerstattung Einnahmen -1.500.000,00 € -1.500.000,00 € 0,00 €

Umbuchung Geldmarktkonto -1.800.000,00 € -1.800.000,00 € 0,00 €

2.375.981,00 € 2.261.391,68 € 114.589,32 €

Ist-Differenz per 29.12.2023 120.650,26 €

* Am Abteiwald 9, Seniorenwohnanlage (5.686 m² x 360 €/m²)

Summe Einnahmen
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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1191/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich III 
Bau- und Umwelt 
 
Sachbearbeiter/in: Jürgen Geist 
  
Telefon: 06071/3009-30 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 22.02.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 13. 06.03.2024 vorberatend 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 4. 12.03.2024 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 7. 13.03.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung 255. 21.03.2024 beschließend 

 
TOP 3004-001 Bau- und Grundstücksordnung 

Hier: Neufassung der Stellplatzsatzung 
 

 
 
Sachverhalt 

 
Der HSGB hat die Kommunen im Juli 2023 darüber informiert, dass die Muster-Stellplatzsatzung 
aktualisiert wurde. Anlass für die Überarbeitung war in erster Linie das Inkrafttreten des Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), welches Vorgaben macht, inwiefern Stellplätze mit 
Lade- und Leitungsinfrastrukturen für Elektromobilität auszustatten sind. In § 6 Abs. 2 der Muster-
Stellplatzsatzung wurde nun ein klarstellender Hinweis auf die Geltung des GEIG aufgenommen. 
 
Aufgrund der Regelungen in § 52 HBO zu Fahrradabstellplätzen und der in der zwischenzeitlich in 
Kraft getretenen Fahrradabstellplatzverordnung des Landes Hessen wurde eine eigene Regelung 
für Fahrradabstellplätze in die Mustersatzung mit in § 9 aufgenommen.  
 
In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 23.01.2024 wurde von den Aus-
schussmitgliedern erörtert, ob im Zuge der Neufassung der Stellplatzsatzung die Herstellungs-
pflicht für Abstellplätze für Fahrräder mit in die Satzung aufgenommen werden soll. Der Tagesord-
nungspunkt wurde zurückgestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen überarbeiteten Sat-
zungsentwurf vorzulegen. Der Verwaltungsvorlage liegt der Entwurf der Stellplatzsatzung mit der 
Aufnahme der Abstellplätze für Fahrräder bei. Ebenso wurde die bisherige Anlage 1 zur Satzung 
hinsichtlich der Zahl der erforderlichen PKW-Stellplätze und um die Zahl der erforderlichen Abstell-
plätze für Fahrräder ergänzt. Alle Änderungen gegenüber der bisherigen Stellplatzsatzung sind rot 
unterlegt. 
 
Die Gemeindevertretung wird um Entscheidung gebeten, ob die Herstellungspflicht für Fahrradab-
stellplätze in die Satzung aufgenommen werden soll oder ob auf die Aufnahme der Herstellungs-
pflicht für Fahrradabstellplätze vollständig verzichtet werden soll. 
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Der Ablösebetrag wurde erst im Zuge der Herstellung des Parkplatzes im Bereich der „Haupt-
straße 67“ neu berechnet und soll unverändert mit 11.000,00 Euro belassen werden. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
a) Der novellierten Stellplatzsatzung mit der Herstellungspflicht für Abstellanlagen für Fahrrä-

der sowie den Anlagen Nr. 1 und Nr. 2 wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.   
 
 

b) Der novellierten Stellplatzsatzung ohne die Herstellungspflicht für Abstellanlagen für Fahr-
räder sowie den Anlagen Nr. 1 und Nr. 2 wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.   

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
keine 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
1. Stellplatzsatzung Entwurf 20240130 Neufassung 
2. 3004-001 Stellplatzsatzung 2024 Anlage 2 
3. 3004-001 Stellplatzsatzung 2024 Anlage 1 mit Abstellplätzen für Fahrräder Stand 12.03.2024 
4. Übersicht Fahrradabstellplätze Stand 07.03.2024 
 
 



 

 
 
 
 

Stellplatzsatzung 
der Gemeinde Eppertshausen 

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 16.02.2023 (GVB1. S. 90, 93) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 
Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. 05. 2018 (GVB1. S. 198), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
22.11.2022 (GVBl. S. 571,574), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Eppertshausen in ihrer Sitzung am 21.03.2024 die folgende Neufassung der 
Stellplatzsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Eppertshausen. 
 

§ 2  
Herstellungspflicht 

 
(1) Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur 

errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit 
Behinderungen, hergestellt werden (notwendige Stellplätze). Diese müssen 
spätestens im Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der Anlagen 
fertiggestellt sein. 

 
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen dürfen nur erfolgen, wenn 

der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen in ausreichender Zahl und 
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige 
Stellplätze). 

 
(3) Die Herstellungspflicht bezieht sich auf das gesamte Gemarkungsgebiet im 

Bereich der Gemeinde Eppertshausen. 
 

§ 3  
Größe 

 
Stellplätze müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im  
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen 
(Garagenverordnung GaV) in der jeweils gültigen Fassung.  
 

§ 4 Zahl 
 
(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der dieser 

Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

(2) Für Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich die 
Zahl der Stellplätze nach dem voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind 



 

die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als 
Richtwerte heranzuziehen. 

 
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der 

erforderlichen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die 
wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert sein. 

 
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen 

Bedarf, so kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze 
entsprechend erhöht oder ermäßigt werden. 

 
(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Gemeinde erforderlich. 

Die Entscheidung hierzu obliegt dem Gemeindevorstand. 
 

(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle 
ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden. 

 
§ 5  

Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder 
 
Die Anwendung des § 52 Abs. 4 Satz 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen 
 

§ 6  
Beschaffenheit 

 
(1) Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar 

sein. 
 

(2) Bei Ein- und Zweifamilienhäusern kann mit Zustimmung der Gemeinde je 
Wohneinheit ein notwendiger Stellplatz auch in der Zufahrtsfläche vor einem 
Stellplatz nachgewiesen werden. Die betroffenen Stellplätze sind der selben 
Wohneinheit zuzuordnen. 

 
(3) Das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und 

Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz-GEIG) gilt in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(4) Stellplätze sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder ähnlichem Belag auf einem der 

Verkehrsbelastung entsprechendem Unterbau herzustellen. 
 

(5) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträuchern zu 
umpflanzen, sofern mehr als vier Plätze errichtet werden. Für je fünf Stellplätze 
ist ein standortgerechter Baum zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 

 
(6) Die Zufahrten zu den Stellplätzen dürfen im Bereich der öffentlichen 

Verkehrsfläche nicht breiter als 7,50 Meter sein.  
 

§ 7  
Standort 

 
Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ist 
die Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so dürfen bis 
zu 1/3 der notwendigen Stellplätze auch auf einem anderen Grundstück in unmittelbarer 



 

Nähe zum Baugrundstück (bis zu 100 m Fußweg) hergestellt werden, wenn dessen 
Nutzung zu diesem Zweck sowohl öffentlich-rechtlich als auch zivilrechtlich das 
Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist. 
 

§ 8  
Ablösung 

 
(1) Die Herstellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines 

Geldbetrages abgelöst werden, soweit die Herstellung des Stellplatzes aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablöseanspruch 
besteht nicht. 

 
(2) Über den Antrag entscheidet der Gemeindevorstand. 

 
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt 11.000,00 € (in Worten 

Elftausend Euro)  
 

(4) Eine Ablösemöglichkeit besteht nur für Personenkraftwagen. 
 

§ 9  
Abstellplätze für Fahrräder 

 
Die Herstellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO wird 
ausgeschlossen. 
 
oder 
 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen sind geeignete Abstellplätze für Fahrräder in 

solcher Zahl herzustellen, dass sie für die ordnungsgemäße Nutzung der 
Anlagen ausreichen (notwendige Abstellplätze). 

 
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen dürfen nur erfolgen, wenn 

der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Abstellplätzen in ausreichender Zahl 
und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige 
Abstellplätze). 

 
(3) Die Zahl der nach Abs. 1 herzustellenden Abstellplätze bemisst sich nach der 

dieser Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser 
Satzung ist. Bei der Abstellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten 
Dezimalstelle ab fünf auf einen vollen Abstellplatz aufzurunden. 

 
(4) Abstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu 

unterhalten. 
 

(5) Im Übrigen gilt die Verordnung über die Anforderungen an Abstellplätze für 
Fahrräder (Fahrradabstellplatzverordnung). 

 
§ 10  

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer entgegen 
 

• § 2 Abs. 1 Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 



 

errichtet, ohne Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter 
Beschaffenheit hergestellt zu haben. 
 

• § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen vornimmt, ohne 
den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen in 
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu 
haben. 
 

• § 9 Abs. 1 bei der Errichtung von Anlagen geeignete Abstellplätze für Fahrräder 
nicht in solcher Zahl herstellt, dass sie für die ordnungsgemäße Nutzung der 
Anlagen ausreichen. 
 

• § 9 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen vornimmt, ohne 
den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Abstellplätzen für 
Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit 
hergestellt zu haben. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 Euro geahndet 

werden. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I Seite 602), zuletzt geändert 
durch Art. 31 des Gesetzes vom 05.10.2021 (BGBl. 4607) findet in der jeweils 
gültigen Fassung Anwendung. 

 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG ist der 

Gemeindevorstand. 
 

§ 11  
In-Kraft-treten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. Die bisherige Stellplatzsatzung vom 05.07.2019 tritt mit gleichem 
Zeitpunkt außer Kraft. 

 
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen 

bleiben unberührt.  
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
Eppertshausen, den 21.03.2024 
 
 

Siegel 
_________________________________ 
 

Helfmann, Bürgermeister  
 
 



 

 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am _________.2024 im Eppertshausener 
Anzeigeblatt öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Eppertshausen, den  
 

Siegel 
_________________________________ 
 

Helfmann, Bürgermeister  
 
 
 



Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 8 Abs. 3)

Berechnung der Ablösung eines PKW-Stellplatzes nach § 8 Abs. 3 der Stellplatzsatzung

Herstellungskosten:

Als Grundlage wurden die Abrechnungen des Jahres 2020 für die Herstellung der offenen ebenerdigen

Stellplätze im Bereich des öffentlichen Parkplatzes "Hauptstraße 67" herangezogen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 199.342,57 Euro wurden die Kosten für das Honorar, die

Stromversorgung, die Beleuchtung, die Mauerscheiben und die Palisaden in Höhe

von 28.154,20 Euro abgezogen. Somit verbleibt ein Herstellungsbetrag in Höhe von 171.188,37 Euro.

Bei 22 Stellplätzen ergibt sich somit ein Betrag pro Stellplatz in Höhe von 7.781,29 Euro.

Bodenwert:

Als Grundlage für den Bodenwert wurde der Bodenrichtwert mit Stand zum 01.01.2020 herangezogen.

Bei einem Höchstwert für Wohnbauland mit 450,00 Euro/m² und einem Wert für Gewerbeland

mit 90,00 Euro/m² ergibt sich ein Mittelwert in Höhe von 450,- + 90,- : 2 = 270,- Euro/m².

Bei einer Stellplatzgröße von 12,50 m² gemäß Garagenverordnung (GaVO) ist ein Wert in Höhe 

von 270,- Euro/m² x 12,50 m² = 3.375,00 Euro anzusetzen.

Gesamtkosten aus Bodenwert und Herstellungskosten 

3.375,00 Euro + 7.781,29 Euro = 11.156,29 Euro

Der Ablösebetrag wird auf 11.000,00 Euro je PKW-Stellplatz festgesetzt.







Datum Städte und Gemeinden
Einwohner

31.12.2022

Einfamilien-

häuser
Mehrfamilien-häuser Büro Handwerker Gaststätten

21.05.2019 Alsbach-Hähnlein 9178 2

1 je WE bis 45 qm

2 je WE ab 45 qm

1 je 40 qm 

Nutzfläche

1 je 60 qm

Nutzfläche 1 je 12 Sitzplätze

03.09.2020 Babenhausen 17409 2

1 je WE bis 60 qm

2 je WE ab 60 qm 1 je 28 qm BGF

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 10 Speiseplätze

18.07.2019 Bickenbach 6148 2

1 je WE bis 30 qm

2 je WE bis 100 qm

3 je WE ab 100 qm

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 6 Sitzplätze

08.01.2019 Dieburg 15699 2

1 je WE bis 40 qm

2 je WE ab 40 qm

1 je 50 qm

Nutzfläche

1 je 50 qm

Nutzfläche 1 je 12 qm

Vorschlag Eppertshausen 6340 0

Bei Wohngebäuden

mit mehr als 3 WE

müssen 

2 Fahrradabstellplätze

je WE errichtet 

werden.

1 Fahrrad-

abstellplatz je 

60 qm

Nutzfläche

1 Fahrrad-

abstellplatz 

je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte

1 Fahrrad-

abstellplatz

je 10 qm Nutzfläche

28.09.2023 Erzhausen 8153

2 je WE bis 55 

qm

1 je 35 qm, mind. 

1 je Wohnung

1 je 30 qm 

Nutzfläche

1 je 70 qm 

Nutzfläche 1 je 8 qm

?? Fischbachtal 2759

14.07.2022 Griesheim 27837 2 2 je WE  

1 je 40 qm 

oder je 3 

Beschäftigte

Nutzfläche

1 je 50 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 4 Sitzplätze

27.01.2020 Groß-Bieberau 4782 3 2 je WE

1 je 60 qm 

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 4 Sitzplätze

04.04.2019 Groß-Umstadt 21028 3 2 je WE

1 je 60 qm 

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte

1 je 10 qm

Nutzfläche

28.05.2018 Groß-Zimmern 14687 3

1 je WE bis 40 qm

2 je WE ab 40 qm

1 je 60 qm 

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

1 je 10 qm

Nutzfläche

Nein Messel 4194

Nein Modautal 5137

Übersicht Stellplatzsatzungen mit Verpflichtung zum Bau von Fahrradabstellplätze

Der Vorschlag für die Gemeinde Eppertshausen ist nur ein Auszug. Siehe Anlage 1 zur Stellplatzsatzung (§ 2 Abs. 1 und 2 und § 9 Abs. 1 und 2)



16.06.2020 Mühltal 13922

1 je WE bis 60 

qm

1 je WE bis 60 qm

2 je WE ab 60 qm

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 70 qm 

Nutzfläche

1 je 12 qm

Nutzfläche

27.06.2019 Münster (Hessen) 14566 3

1 je WE bis 45 qm

3 je WE ab 45 qm

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche 1 je 4 Sitzplätze

09.05.2019 Ober-Ramstadt 15252 2 1,5 je WE

1 je 35 qm

Nutzfläche

1 je 80 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte

1 je 15 qm

Nutzfläche

Nein Otzberg 6540

01.12.2020 Pfungstadt 25231

1 je WE bis 60 

qm

2 je WE ab 60 qm

1 je WE bis 60 qm

2 je WE ab 60 qm

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 4 Sitzplätze

Nein Reinheim 16603

23.09.2022 Roßdorf 12898 3

1 je WE bis 60 qm

2 je WE bis 90 qm

3 je WE ab 90 qm

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 4 Sitzplätze

08.04.2019 Schaafheim 9346 3 2 je WE

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 4 Sitzplätze

24.06.2022 Seeheim-Jugenheim 16627 2 2 je WE

1 je 60 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 6 Sitzplätze

04.05.2018 Weiterstadt 26322 3

1 je WE bis 45 qm

2 je WE ab 45 qm

1 je 80 qm

Nutzfläche

1 je 70 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 8 Sitzplätze

04.10.2019 Rödermark 28834 3 2 je WE

1 je 100 qm

Nutzfläche

1 je 60 qm 

Nutzfläche

oder 1 je 3 

Beschäftigte 1 je 10 qm Gastraum

17.02.2020 Rodgau 48021 2

2 je WE bis 45 qm

3 je WE bis 85 qm

4 je WE ab 85 qm 1 je 40 qm 1 je 50 qm 1 je 8 qm

Noch ohne:

Eppertshausen, Fischbachtal, Messel, Modautal, Otzberg und Reinheim Stand 07.03.2024 Quelle jeweilige Homepage der Kommune

f.d.R.Carsten Helfmann
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	Beschlussvorlage 1189/XVIII - 3003-010 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenBaugebiet „Am Abteiwald“Hier: Kostenübersicht zum 31.12.2023 (exportiert: 01.03.2024)
	3003-010 Am Abteiwald Abrechnung 31.12.2023 Kontonachweis (exportiert: 01.03.2024)
	3003-010 Am Abteiwald Abrechnung 31.12.2023 Kostenübersicht (exportiert: 01.03.2024)


	7. 3004-001 Bau- und Grundstücksordnung
Hier: Neufassung der Stellplatzsatzung 1191/XVIII
	Beschlussvorlage 1191/XVIII - 3004-001 Bau- und GrundstücksordnungHier: Neufassung der Stellplatzsatzung (aktualisiert: 13.03.2024)
	Stellplatzsatzung Entwurf 20240130 Neufassung (exportiert: 01.03.2024)
	3004-001 Stellplatzsatzung 2024 Anlage 2 (exportiert: 01.03.2024)
	3004-001 Stellplatzsatzung 2024 Anlage 1 mit Abstellplätzen für Fahrräder Stand 12.03.2024 (exportiert: 13.03.2024)
	Übersicht Fahrradabstellplätze Stand 07.03.2024 (exportiert: 11.03.2024)





